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Ansprache von Professor Dr. Heinrich August Winkler: 

 

 

Herr Bundespräsident! 

Herr Präsident des Deutschen Bundestages! 

Frau Bundeskanzlerin! 

Herr Präsident des Bundesrates! 

Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts! 

Meine Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages! 

Exzellenzen! 

Meine Damen und Herren! 

 

In der deutschen Geschichte gibt es keine tiefere Zäsur als den Tag, dessen 70. Wie-

derkehr wir heute gedenken: den 8. Mai 1945. Er markiert das Ende des Zweiten Welt-

kriegs in Europa, den Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes, das die-

sen Krieg entfesselt hatte, und den Untergang des ein Dreivierteljahrhundert zuvor von 

Bismarck gegründeten Deutschen Reiches. Zwölf Jahre lang hatten die Nationalsozi-

alisten frenetisch die nationale Einheit der Deutschen beschworen. Als ihre Herrschaft 

in einem Inferno ohnegleichen unterging, war ungewiss, ob die Deutschen jemals wie-

der in einem einheitlichen Staat zusammenleben würden. 
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In seiner historischen Rede zum 40. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation des 

Deutschen Reiches hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die 

Deutschen gemahnt, den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 zu trennen – dem 

Tag, an dem Reichspräsident von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte. Den 

8. Mai 1945 aber gelte es,  

 

„als das Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg“. 

 

Der Irrweg, von dem Weizsäcker sprach, hatte nicht erst 1933 begonnen. Großen Tei-

len der deutschen Eliten, ja der Gesellschaft insgesamt galt die erste deutsche Demo-

kratie, die Republik von Weimar, als ein Produkt der deutschen Niederlage im Ersten 

Weltkrieg, als die Staatsform der westlichen Siegermächte, als ein undeutsches Sys-

tem.  

 

Im Ersten Weltkrieg hatten bekannte Professoren und Publizisten den Ideen der Fran-

zösischen Revolution von 1789, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die deutschen 

„Ideen von 1914“ gegenübergestellt: die Verherrlichung eines starken, auf das Militär 

gestützten Staates, der „Volksgemeinschaft“ und eines angeblich „deutschen Sozialis-

mus“. 

 

Als die parlamentarische Demokratie von Weimar im Frühjahr 1930 gescheitert war 

und Deutschland wenig später zu einem halbautoritären Präsidialregime überging, 

konnte Hitler einerseits erfolgreich an die verbreiteten Ressentiments gegenüber der 

westlichen Demokratie appellieren und andererseits eine demokratische Errungen-

schaft des Bismarckreiches nutzen, die jetzt weithin ihrer politischen Wirkung beraubt 

war: das allgemeine gleiche Reichstagswahlrecht, das seit der Revolution von 1918/19 

nicht mehr nur den Männern, sondern auch den Frauen zustand. 

 

Die Wahlerfolge der Nationalsozialisten in der Endphase der Weimarer Republik sind 

ohne die lange Vorgeschichte der deutschen Vorbehalte gegenüber der westlichen 

Demokratie nicht zu erklären. Dasselbe gilt für die rasch wachsende Popularität, derer 

Hitler sich nach seiner sogenannten „Machtergreifung“ erfreute. Diese Popularität ging 
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so weit, dass Hitler nach den Worten des britischen Historikers Ian Kershaw spätes-

tens 1936 selbst „Gläubiger seines Mythos“ wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde der 

Führermythos zwar durch die Rückschläge im Krieg gegen die Sowjetunion seit dem 

Winter 1941/42 und dann vor allem infolge der Niederlage von Stalingrad Ende Januar 

1943 nachhaltig erschüttert, aber er erlosch nicht. Nach dem gescheiterten Attentat 

vom 20. Juli 1944 erlebte dieser Mythos sogar vorübergehend eine gewisse Renais-

sance. Vielleicht, so glaubten nun viele, war Hitler wirklich mit der Vorsehung im Bunde 

und Deutschland nur durch ihn zu retten. 

 

Der deutsche Philosoph Ernst Cassirer, der im April 1945, wenige Wochen vor dem 

Kriegsende in Europa, im amerikanischen Exil starb, deutete in seiner letzten Schrift 

„Der Mythus des Staates“ Hitlers politische Karriere als Triumph des Mythos über die 

Vernunft und diesen Triumph als Folge einer tiefen Krise: 

 

„In der Politik leben wir immer auf vulkanischem Boden. Wir müssen auf abrupte Kon-

vulsionen und Ausbrüche vorbereitet sein. In allen kritischen Augenblicken des sozia-

len Lebens … sind die rationalen Kräfte, die dem W iedererwachen der alten mythi-

schen Vorstellungen Widerstand leisten, ihrer selbst nicht mehr sicher. In diesen Mo-

menten ist die Zeit für den Mythus wieder gekommen. Denn der Mythus ist nicht wirk-

lich besiegt und unterdrückt worden. Er ist immer da, versteckt im Dunkel … auf seine 

Stunde und Gelegenheit wartend. Diese Stunde kommt, sobald die … bindenden 

Kräfte im sozialen Leben des Menschen aus dem einen oder anderen Grunde ihre 

Kraft verlieren und nicht länger imstande sind, die dämonischen Kräfte zu bekämpfen.“ 

 

Angesichts von Ausbrüchen der Fremdenfeindschaft, wie wir sie in Deutschland in den 

letzten Monaten erlebt haben, und von antisemitischer Hetze und Gewalt hier und in 

anderen europäischen Ländern sind die Worte Cassirers von geradezu beklemmender 

Aktualität. Sie mahnen uns, zu jeder Zeit die eigentliche Lehre der deutschen Ge-

schichte der Jahre 1933 bis 1945 zu beherzigen: die Verpflichtung, unter allen Um-

ständen die Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen zu achten. 

 

Die zweite, diesmal totale Niederlage Deutschlands im 20. Jahrhundert erschütterte 

das Selbstbewusstsein der Deutschen ungleich stärker als die Niederlage von 1918. 
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Es war nicht so, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen den Sieg der Alliier-

ten im Mai 1945 als Befreiung erlebt hätte. Anders als die Völker, denen dieser Sieg 

die Befreiung von deutscher Fremd- und Gewaltherrschaft brachte, bedeutete der „Zu-

sammenbruch“ des nationalsozialistischen Regimes für viele Deutsche zugleich den 

Zusammenbruch ihres Glaubens an den „Führer“ und ihrer Hoffnungen auf einen deut-

schen „Endsieg“. Als Befreiung erlebten die bedingungslose Kapitulation zunächst nur 

die Deutschen, denen der verbrecherische Charakter von Hitlers Herrschaft schon vor-

her bewusst geworden oder von jeher bewusst gewesen war. 

 

Als der vorläufige Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland im Oktober 1945 im 

„Stuttgarter Schuldbekenntnis“ von einer „Solidarität der Schuld“ zwischen Kirche und 

Volk sprach, stieß das auch innerhalb der Kirche auf verbreiteten Widerspruch. Als 

unangebrachte Bestätigung der alliierten These von einer deutschen „Kollektivschuld“ 

galt vor allem der Satz: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder 

gebracht worden.“ 

 

Vom schrecklichsten aller Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus, der Er-

mordung von etwa sechs Millionen europäischen Juden, war im „Stuttgarter Schuld-

bekenntnis“ nicht ausdrücklich die Rede. Es sollten Jahrzehnte vergehen, bis sich in 

Deutschland, nicht zuletzt dank der bahnbrechenden Forschungen von jüdischen Ge-

lehrten wie Joseph Wulf, Gerald Reitlinger, Raul Hilberg und Saul Friedländer, die Ein-

sicht durchsetzte, dass der Holocaust die Zentraltatsache der deutschen Geschichte 

des 20. Jahrhunderts ist. Gleichzeitig wuchs eine andere Erkenntnis: Der von den alli-

ierten Soldaten, nicht zuletzt denen der Roten Armee, unter schwersten Opfern er-

kämpfte Sieg über Deutschland hatte die Deutschen in gewisser Weise von sich selbst 

befreit – befreit im Sinne der Chance, sich von politischen Verblendungen und von 

Traditionen zu lösen, die Deutschland von den westlichen Demokratien trennten. 

 

Kulturell war Deutschland immer ein Land des alten Okzidents, des lateinischen oder 

westkirchlichen Europa, gewesen. Deutschland hatte an den mittelalterlichen Gewal-

tenteilungen, der ansatzweisen Trennung erst von geistlicher und weltlicher Gewalt, 

dann von fürstlicher und ständischer Gewalt, sowie an den Emanzipationsprozessen 

der frühen Neuzeit vom Humanismus über die Reformation bis zur Aufklärung teilge-
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nommen und sie entscheidend mitgeprägt. Einigen wesentlichen politischen Konse-

quenzen der Aufklärung aber, den Ideen der Amerikanischen Revolution von 1776 und 

der Französischen Revolution von 1789, den Ideen der unveräußerlichen Menschen-

rechte, der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie, hatten sich maß-

gebliche deutsche Eliten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verweigert. Erst die Erfah-

rung der deutschen Katastrophe der Jahre 1933 bis 1945, des Höhepunkts der deut-

schen Auflehnung gegen die politischen Ideen des Westens, entzog diesem Ressen-

timent allmählich den Boden. Die Chance, eine zweite, diesmal funktionstüchtige und 

zur Selbstverteidigung fähige parlamentarische Demokratie aufzubauen, erhielt nach 

1945 freilich nur ein Teil Deutschlands: die drei westlichen Besatzungszonen, die spä-

tere Bundesrepublik Deutschland, und der Westen des geteilten Berlin. Den Deut-

schen, die im anderen Teil des Landes lebten, blieb die politische Freiheit viereinhalb 

Jahrzehnte lang vorenthalten. 

 

Die fortschreitende Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des 

Westens und die Herausbildung einer selbstkritischen Geschichtskultur gehörten un-

auflöslich zusammen. Es bedurfte teilweise heftiger wissenschaftlicher, publizistischer 

und politischer Kontroversen, um diese Prozesse voranzutreiben. Von großer Bedeu-

tung war in diesem Zusammenhang die Debatte über den maßgeblichen Anteil des 

deutschen Kaiserreiches an der Entstehung des Ersten Weltkriegs. Erst allmählich ge-

lang es, die immer noch einflussreichen nationalapologetischen Deutungen der deut-

schen Geschichte zu überwinden und der verbreiteten Neigung entgegenzuwirken, im 

deutschen Volk das erste Opfer Hitlers zu sehen und sich selbst von jeder Mitverant-

wortung für damals geschehenes Unrecht freizusprechen. Inzwischen erinnern „Stol-

persteine“, Gedenktafeln und Gedenkstätten in vielen deutschen Städten an jüdische 

und andere Opfer des Nationalsozialismus – und das nicht aufgrund irgendwelcher 

staatlicher Erlasse, sondern aufgrund von bürgerschaftlichen Initiativen. Oft sind es 

Schulklassen, die sich der Erforschung der Geschichte ihres Ortes in der Zeit des so-

genannten „Dritten Reiches“ widmen. 

 

Sehr zögernd nur kam die strafrechtliche Aufarbeitung nationalsozialistischer Kriegs-

verbrechen und namentlich der Schoah durch deutsche Gerichte, beginnend mit dem 

Ulmer Einsatzgruppen-Prozess von 1958, in Gang. Noch 1986 musste jene öffentliche 
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Auseinandersetzung geführt werden, die als „Historikerstreit“ in die Annalen der bun-

desrepublikanischen Geschichte eingegangen ist: eine Debatte über den historischen 

Ort des nationalsozialistischen Judenmordes – eines Genozids, der den britischen 

Kriegspremier Winston Churchill in einem Brief an seinen Außenminister Anthony 

Eden vom 11. Juli 1944 zu der Feststellung veranlasste:  

 

„Es besteht kein Zweifel, dass es sich hier um das wahrscheinlich größte und schreck-

lichste Verbrechen der ganzen Weltgeschichte handelt, das von angeblich zivilisierten 

Menschen im Namen eines großen Staates und eines führenden Volkes Europas mit 

wissenschaftlichen Mitteln verübt wird.“ 

 

Viele Deutsche hatten einen langen und schmerzhaften Weg zurücklegen müssen, 

bevor sie diesem Urteil eines ehemaligen Kriegsgegners rückblickend zustimmen 

konnten. Aber wären sie nicht bereit gewesen, sich der einzigartigen Monstrosität des 

Holocaust, der Ermordung der Sinti und Roma, von Zehntausenden geistig behinderter 

Menschen sowie zahllosen Homosexuellen und der Verantwortung für schrecklichste 

Kriegsverbrechen in den von Deutschland besetzten und ausgebeuteten Ländern Eu-

ropas zu stellen, wie hätte die Bundesrepublik Deutschland je wieder zu einem geach-

teten Mitglied der Völkergemeinschaft werden können? 

 

Besonders schwer war es für die Millionen von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen, 

das ihnen widerfahrene Leid als Folge der deutschen Gewaltpolitik zu begreifen und 

sich mit dem Verlust ihrer Heimat abzufinden. Aber als nach dem Fall der Berliner 

Mauer am 9. November 1989, dem Symbolereignis der friedlichen Revolutionen in 

Ostmitteleuropa, deren Vorgeschichte bis zur Gründung der unabhängigen Gewerk-

schaft Solidarność im August 1980 in Polen zurückreicht, die deutsche Frage unver-

hofft wieder auf die Tagesordnung der internationalen Politik zurückkehrte, da war der 

überwältigenden Mehrheit der Deutschen, auch der Heimatvertriebenen, klar, dass es 

ein wiedervereinigtes Deutschland nur in den Grenzen von 1945 geben konnte. Mit 

anderen Worten: Die deutsche Frage ließ sich nur lösen, wenn zugleich ein anderes 

Jahrhundertproblem, die polnische Frage, gelöst wurde. Das eben geschah durch den 

Zwei-plus-Vier-Vertrag und den deutsch-polnischen Grenzvertrag vom 14. November 

1990: zwei Verträge, durch die die bestehende deutsch-polnische Grenze an Oder und 

Görlitzer Neiße für alle Zukunft in völkerrechtlich verbindlicher Form anerkannt wurde. 
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Die historische Bedeutung des 3. Oktober 1990, des Tages, an dem die Deutsche 

Demokratische Republik gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland beitrat, hat Richard von Weizsäcker beim Festakt in der Berliner Philhar-

monie in dem Satz zusammengefasst:  

 

„Der Tag ist gekommen, an dem zum ersten Mal in der Geschichte das ganze Deutsch-

land seinen dauerhaften Platz im Kreis der westlichen Demokratien findet.“ 

 

Anders als das am 8. Mai 1945 untergegangene Deutsche Reich war das wiederver-

einigte Deutschland von Anfang an in übernationale Zusammenschlüsse wie die Eu-

ropäische Union und das Atlantische Bündnis eingebunden. Es ist ein postklassischer 

Nationalstaat, der einige seiner Hoheitsrechte im Staatenverbund der Europäischen 

Union gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten ausübt oder auf supranationale Ein-

richtungen übertragen hat. Seine Einheit erlangte Deutschland 1990 nur wieder, weil 

es glaubwürdig mit jenen Teilen seiner politischen Tradition gebrochen hatte, die der 

Entwicklung einer freiheitlichen Demokratie westlicher Prägung entgegenstanden. 

Eben darauf beruhte Deutschlands „zweite Chance“, von der der aus Breslau stam-

mende, von Hitler zur Emigration gezwungene deutsch-amerikanische Historiker Fritz 

Stern im Juli 1990 gesprochen hat. 

 

Abgeschlossen ist die deutsche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit 

nicht, und sie wird es auch niemals sein. Jede Generation wird ihren Zugang zum Ver-

ständnis einer so widerspruchsvollen Geschichte wie der deutschen suchen. Es gibt 

vieles Gelungene in dieser Geschichte, nicht zuletzt in der Zeit nach 1945, über das 

sich die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland freuen und worauf 

sie stolz sein können. Aber die Aneignung dieser Geschichte muss auch die Bereit-

schaft einschließen, sich den dunklen Seiten der Vergangenheit zu stellen. Niemand 

erwartet von den Nachgeborenen, dass sie sich schuldig fühlen angesichts von Taten, 

die lange vor ihrer Geburt von Deutschen im Namen Deutschlands begangen wurden. 

Zur Verantwortung für das eigene Land gehört aber immer auch der Wille, sich der 

Geschichte dieses Landes im Ganzen bewusst zu werden. Das gilt für alle Deutschen, 

ob ihre Vorfahren vor 1945 in Deutschland lebten oder erst später hier eingewandert 
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sind, und es gilt für die, die sich entschlossen haben oder noch entschließen werden, 

Deutsche zu werden. 

 

Würden die Deutschen der bequemen Versuchung nachgeben, sich nicht mehr an das 

erinnern zu wollen, was Deutsche nach 1933 und vor allem im Zweiten Weltkrieg an 

Schuld auf sich geladen haben, sie würden doch immer wieder damit konfrontiert wer-

den, dass die Nachfahren der Opfer diese Geschichte so leicht nicht vergessen kön-

nen. SS und Wehrmacht haben vielerorts Verbrechen begangen, die aus der kol-

lektiven Erinnerung der betroffenen Völker nicht zu löschen sind. Dazu gehören die 

fast 900 Tage währende Belagerung und Aushungerung von Leningrad, die mindes-

tens 800.000 Menschen das Leben kostete, der billigend in Kauf genommene Tod von 

über der Hälfte der insgesamt 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen – der Herr 

Bundespräsident hat gestern daran erinnert –, die Vernichtung des jüdischen Ghettos 

in Warschau nach dem Aufstand vom Frühjahr 1943 und die systematische Zerstörung 

der polnischen Hauptstadt nach dem zweiten Warschauer Aufstand im Oktober 1944. 

 

Ortsnamen wie Oradour und Lidice sind in Deutschland bekannter als Kragujevac in 

Serbien, Distomo in Griechenland und Marzabotto in Italien. Aber auch diese Namen, 

und es sind nur einige von vielen, stehen für Massaker, die bis heute nachwirken. Es 

gibt keine moralische Rechtfertigung dafür, die Erinnerung an solche Untaten in 

Deutschland nicht wachzuhalten und die moralischen Verpflichtungen zu vergessen, 

die sich daraus ergeben. Dasselbe gilt für die unmenschliche Behandlung von Millio-

nen von Zwangsarbeitern, vor allem der sogenannten „Ostarbeiter“ und besonders 

wiederum der Juden, für die Zwangsarbeit fast immer die Vorstufe der Vernichtung 

war. Unter eine solche Geschichte lässt sich kein Schlussstrich ziehen. 

 

Neben dem Vergessen gibt es freilich auch noch eine andere Gefahr im Umgang mit 

dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte: eine forcierte Aktualisierung zu po-

litischen Zwecken. Wenn Deutschland sich an Versuchen der Völkergemeinschaft be-

teiligt, einen drohenden Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlich-

keit zu verhindern, bedarf es nicht der Berufung auf Auschwitz. Auf der anderen Seite 

lässt sich weder aus dem Holocaust noch aus anderen nationalsozialistischen Verbre-

chen noch aus dem Zweiten Weltkrieg insgesamt ein deutsches Recht auf Wegsehen 

ableiten. Die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten sind kein Argument, um 
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ein Beiseitestehen Deutschlands in Fällen zu begründen, wo es zwingende Gründe 

gibt, zusammen mit anderen Staaten im Sinne der „responsibility to protect“, einer 

Schutzverantwortung der Völkergemeinschaft, tätig zu werden. 

 

Jede tagespolitisch motivierte Instrumentalisierung der Ermordung der europäischen 

Juden läuft auf die Banalisierung dieses Verbrechens hinaus. Ein verantwortlicher Um-

gang mit der Geschichte zielt darauf ab, verantwortliches Handeln in der Gegenwart 

möglich zu machen. Daraus folgt zum einen, dass sich die Deutschen durch die Be-

trachtung ihrer Geschichte nicht lähmen lassen dürfen. Zum anderen gilt es, politische 

Entscheidungen nicht dadurch zu überhöhen, dass man sie als die jeweils einzig rich-

tige Lehre aus der deutschen Vergangenheit ausgibt. Jeder Versuch, mit dem Hinweis 

auf den Nationalsozialismus eine deutsche Sondermoral zu begründen, führt in die 

Irre. 

 

Gleichwohl gibt es nach wie vor deutsche Verpflichtungen, die unmittelbar oder mittel-

bar aus der deutschen Politik der Jahre 1933 bis 1945 erwachsen. Mit an erster Stelle 

zu nennen sind in diesem Zusammenhang die besonderen Beziehungen zu Israel, wie 

sie sich in den letzten fünf Jahrzehnten entwickelt haben. Doch auch innerhalb Euro-

pas wirkt die Zeit des Nationalsozialismus nach als Vergangenheit, die nicht vergehen 

will. Das Deutsche Reich hat unter der Führung Hitlers nicht nur die nationale Souve-

ränität und territoriale Integrität vieler europäischer Staaten mit Füßen getreten. Es hat 

durch den Hitler-Stalin-Pakt, den Angriff auf Polen und den Überfall auf die Sowjet-

union auch die Voraussetzungen für die viereinhalb Jahrzehnte währende Spaltung 

Europas in einen freien und einen unfreien Teil geschaffen. Daraus ergibt sich eine 

besondere Pflicht zur Solidarität mit Ländern, die erst im Zuge der friedlichen Revolu-

tionen von 1989/90 ihr Recht auf innere und äußere Selbstbestimmung wiedergewon-

nen haben. 

 

Am 21. November 1990, sieben Wochen nach der Wiedervereinigung Deutschlands, 

wurde in der französischen Hauptstadt die Charta von Paris unterzeichnet. Darin ver-

pflichteten sich alle 34 Mitgliedstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa, „die Demokratie als einzige Regierungsform unserer Nationen aufzu-

bauen, zu festigen und zu stärken“. In einem Augenblick, da Europa am Beginn eines 
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neuen Zeitalters stehe, bekannten sich die Unterzeichnerstaaten, unter ihnen die Sow-

jetunion, zur friedlichen Beilegung von Streitfällen. Sie bekräftigten die Prinzipien der 

15 Jahre zuvor unterzeichneten Schlussakte von Helsinki, darunter die Achtung der 

territorialen Integrität und der politischen Unabhängigkeit sowie den Verzicht auf die 

Androhung und Anwendung von Gewalt. Wenn es irgendein Datum gibt, das für das 

definitive Ende der zweiten Nachweltkriegszeit des 20. Jahrhunderts steht, dann ist es 

der Tag der Unterzeichnung der Charta von Paris, der 21. November 1990. 

 

Von den Hoffnungen der Epochenwende der Jahre 1989 bis 1991 sind einige in Erfül-

lung gegangen, andere nicht. Der durch die Vereinbarungen der „Großen Drei“ von 

Jalta, der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion, im Februar 1945 geteilte alte 

europäische Okzident ist wieder zusammengewachsen. In Ostmittel- und Südosteu-

ropa entstand, anders als nach 1918, kein neues „Zwischeneuropa“, keine Zone der 

wirtschaftlichen, politischen und militärischen Instabilität. Vielmehr gehören die meis-

ten Demokratien dieser Region inzwischen der Europäischen Union und dem Atlanti-

schen Bündnis an. Die Vision vom trikontinentalen Friedensraum von Vancouver bis 

Wladiwostok, einem großen Bund freiheitlicher Demokratien, aber wurde nicht verwirk-

licht. Das Jahr 2014 markiert eine tiefe Zäsur: Durch die völkerrechtswidrige Annexion 

der Krim ist die Gültigkeit der Prinzipien der Charta von Paris radikal infrage gestellt – 

und mit ihr die europäische Friedensordnung, auf die sich die einstigen Kontrahenten 

des Kalten Krieges damals verständigt hatten. 

 

Deutschland hat während des immer noch andauernden Konflikts um die Ukraine alles 

getan, was in seinen Kräften steht, um den Zusammenhalt der Europäischen Union 

und des Atlantischen Bündnisses zu sichern. Es hat sich zugleich in enger Abstim-

mung mit seinen Verbündeten und mit der Ukraine darum bemüht, im Dialog mit Russ-

land so viel wie möglich von jener Politik der konstruktiven Zusammenarbeit zu retten 

oder wiederherzustellen, auf die sich Ost und West nach dem Ende des Kalten Krieges 

geeinigt hatten. Eines galt und gilt es dabei immer zu beachten, und auch das ist eine 

Lehre aus der deutschen Geschichte: Nie wieder dürfen unsere ostmitteleuropäischen 

Nachbarn, die 1939/40 Opfer der deutsch-sowjetischen Doppelaggression im Zuge 

des Hitler-Stalin-Paktes wurden und die heute unsere Partner in der Europäischen 

Union und im Atlantischen Bündnis sind – nie wieder dürfen Polen und die baltischen 
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Republiken den Eindruck gewinnen, als werde zwischen Berlin und Moskau irgendet-

was über ihre Köpfe hinweg und auf ihre Kosten entschieden. 

 

Ende Mai 1945, wenige Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, 

trug Thomas Mann, im Ersten Weltkrieg noch ein beredter Fürsprecher der deutschen 

„Ideen von 1914“, in der Library of Congress in Washington auf Englisch Gedanken 

über „Deutschland und die Deutschen“ vor. In dieser Rede, die nach seinem eigenem 

Zeugnis ein „Stück deutscher Selbstkritik“ sein sollte, steht ein Satz, der das Ergebnis 

seines Nachdenkens prägnant bündelt:  

 

„Die Deutschen ließen sich verführen, auf ihren eingeborenen Kosmopolitismus den 

Anspruch auf europäische Hegemonie, ja auf Weltherrschaft zu gründen, wodurch er 

zu seinem strikten Gegenteil, zum anmaßlichsten und bedrohlichsten Nationalismus 

und Imperialismus wurde.“ 

 

Mit dem Selbstverständnis eines Staatenverbundes wie der Europäischen Union ist 

die Hegemonie eines Landes unvereinbar. Dem wiedervereinigten Deutschland fällt 

innerhalb der EU schon aufgrund seiner Bevölkerungszahl und seiner Wirtschaftskraft 

eine besondere Verantwortung für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung die-

ser supranationalen Gemeinschaft zu. Dazu kommt die Verantwortung, die sich aus 

der deutschen Geschichte ergibt. Es ist eine an Höhen und Tiefen reiche Geschichte, 

die nicht aufgeht in den Jahren 1933 bis 1945 und die auch nicht zwangsläufig auf die 

Machtübertragung an Hitler hingeführt, wohl aber dieses Ereignis und seine Folgen 

ermöglicht hat. Sich dieser Geschichte zu stellen, ist beides: ein europäischer Impera-

tiv und das Gebot eines aufgeklärten Patriotismus. Um es in den Worten des dritten 

Bundespräsidenten Gustav Heinemann aus seiner Rede zum Amtsantritt am 1. Juli 

1969 zu sagen:  

 

„Es gibt schwierige Vaterländer. Eines davon ist Deutschland. Aber es ist unser Vater-

land.“ 

 

Ich danke Ihnen. 

 

*  *  *  *  * 


